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Protokoll 
 

 

 

über die am 12. Mai 2015 von 18.00 Uhr bis 20.35 Uhr im Sitzungszimmer des Kommunalzent-

rums unter dem Vorsitz von Bürgermeister Mag. Stefan Seiwald abgehaltene 

 

 

49. Gemeinderatssitzung (Gemeinderatsperiode 2010 – 2016) 

 

 

Anwesend: Hubert Almberger, Simon Aschaber, Christine Bernhofer, Mag. Helga Em-

bacher, Alois Foidl, August Golser, Johann Grander, Christine Gschnaller, 

Andrea Hauser, Mag. Leo Hofinger, Manfred Kecht, Heribert Mariacher, 

Doris Reiter, Leo Resch, Robert Steger, Franz Viertl, Peter Wallner,  

Dr. Georg Zimmermann 

 

Entschuldigt: Renate Kammerlander (Ersatz: Franz Viertl [entschuldigt auch das Ersatz-

mitglied Carlos Kammerlander]), Ing. Manfred Keuschnigg (Ersatz: Doris 

Reiter) 

 

Nicht entschuldigt: niemand 

 

Schriftführer: Dr. Ernst Hofer, MBA 

 

 

 

 

 

www.st.johann.tirol 

 

 

Marktgemeinde St. Johann in Tirol 
Bahnhofstraße 5, 6380 St. Johann in Tirol 
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Tagesordnung 

(nach Reduktion) 

 

 

 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 

 

 Vorstellung und Mittelfreigabe: „Single Trail“, „Mountain Cart“, „Rodelbahn Harschbichl“ 

(Berichterstatter: Anton Rieser) 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 

 

1) Abschluss eines Abtretungsvertrags mit Thomas Klausner („St. Johann Mitte“) 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

1) Bauausschuss 

1) Änderung des örtlichen Raumordnungskonzepts: Gst. 272/1 (Christian Aigner) 

2) Erlassung von Bebauungsplänen: 

a) Gst. 67/9 (Kurt Schmidberger) 

b) Gst. .43, 116/2, 116/3, .806 und 5609/8 (Katharina Finger) – nur Auflagebeschluss 

c) Gst. 980/4 bis 980/9 (Hannes Seiwald und Anton Lindner) 

 

2) Sportausschuss 

1) Freigabe der Jahressubventionen für Sportvereine (Akontozahlung) 

 

3) Wasser- und Kanalausschuss 

1) Entscheidung über die Umsetzung eines Bauvorhabens (Abwasserbeseitigungsanlage, 

Bauabschnitt 10 „Winkl“) 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 

V. Entscheidung über die Erhebung einer Berufung 
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I. Berichte des Bürgermeisters 

 

Am Beginn der Sitzung sind 19 Gemeinderäte anwesend. 

 

Der Amtsleiter teilt mit, dass nachstehende Verhandlungsgegenstände von der Tagesordnung 

abgesetzt werden: II.1) Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes – Erlassung 

eines Halte- und Parkverbots in der Bahnhofstraße („Kiss and ride“) sowie III.1.3) Bauausschuss 

– Entscheidung über eine Stellungnahme (Gst. 2758/2, Explorer Hotels). Ein Widerspruch ge-

mäß § 43 Abs 3 lit a TGO 2001 erfolgt nicht. 

 

 Vorstellung und Mittelfreigabe: „Single Trail“, „Mountain Cart“, „Rodelbahn Harschbichl“ 

(Berichterstatter: Anton Rieser) 

 

Anton Rieser berichtet über die Projekte „Single Trail“, „Mountain Cart“ und „Rodelbahn 

Harschbichl“ mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszimmers proji-

ziert werden. Ein Auszug der Präsentation ist diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage 

A angeschlossen. 

 

Auf Nachfragen von Mag. Helga Embacher und Heribert Mariacher teilt der Bürgermeister 

mit, als Bauherrin trete die Gemeinde auf und als anschließende Projektbetreiberin die  

St. Johanner Bergbahnen Gesellschaft m.b.H. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Die Errichtung der Projekte „Single Trail“, „Mountain Cart“ und „Rodelbahn Harschbichl“ 

(Bauherrin: Marktgemeinde St. Johann in Tirol, Betreiberin: St. Johanner Bergbahnen 

Gesellschaft m.b.H.) wird befürwortet. Die geschätzten Projektkosten von  

EUR 255.000,00 werden freigegeben und sollen auf die St. Johanner Bergbahnen Ge-

sellschaft m.b.H., den Tourismusverband Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol–

Oberndorf–Kirchdorf–Erpfendorf und die Marktgemeinde St. Johann in Tirol zu jeweils ei-

nem Drittel aufgeteilt werden. Der tatsächlich zu tragende Anteil der Gemeinde beträgt 

somit geschätzt EUR 85.000,00. 

HHSt. 814010- 620000 
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II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 

 

1) Abschluss eines Abtretungsvertrags mit Thomas Klausner („St. Johann Mitte“) 

 

Der Amtsleiter erläutert den Sachverhalt. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Der Abschluss des Abtretungsvertrags mit Thomas Klausner laut Anlage B dieses Gemein-

deratsprotokolls wird genehmigt. 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

1) Bauausschuss 

1) Änderung des örtlichen Raumordnungskonzepts: Gst. 272/1 (Christian Aigner) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesordnungspunktes 

mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszimmers projiziert werden. 

 

Beschluss (18:0): [Bgm. Mag. Stefan Seiwald abwesend] 

 

Bei einem Teil des Gst. 272/1 erfolgt nachstehende Änderung des örtlichen Raumord-

nungskonzepts der Marktgemeinde St. Johann in Tirol: 

 

o Ausweisung eines baulichen Entwicklungsbereichs für vorwiegende Wohnnutzung 

mit folgenden Festlegungen: Indexziffer W 5, Zeitstufe ZA und Baudichtestufe D 1 

gemäß dem Verordnungstext zum örtlichen Raumordnungskonzept 

o Festlegung der Indexziffer W 5: Wohngebiete im freien Landschaftsraum, freiste-

hende Einfamilienhäuser in offener Bauweise und mit überwiegend nur zwei oberir-

dischen Geschoßebenen, weitere Entwicklung: Lückenschließung in Übereinstim-

mung mit der bestehenden Baustruktur, keine weitere Ausdehnung dieser Sied-

lungsbereiche 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage C dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, welche 

einen Bestandteil dieses Beschlusses bildet. 
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Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des 

Entwurfs gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende Änderung; die-

ser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stel-

lungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hiezu berechtigten Person 

oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. 

 

2) Erlassung von Bebauungsplänen: 

a) Gst. 67/9 (Kurt Schmidberger) 

 

Beschluss (18:0): [Peter Wallner abwesend]   

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. 67/9 des Dr. Erich Ortner vom 4. Mai 

2015 („Pinselfabrik“) wird gemäß § 66 Abs 1 erster Satz TROG 2011 aufgelegt. Die 

Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 66 Abs 2 TROG 2011 erfolgt mit der 

Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes nach § 66 Abs 1 erster Satz 

TROG 2011 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des Bebauungsplans; die-

ser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und 

Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hiezu berechtigten 

Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 

b) Gst. .43, 116/2, 116/3, .806 und 5609/8 (Katharina Finger) – nur Auflagebeschluss 

 

Beschluss (19:0): 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für die Gst. .43, 116/2, 116/3 und .806 sowie einen 

Teil des Gst. 5609/8 des Dr. Erich Ortner vom 3. April 2015 („Sinngrün/Schwarzen-

bacher“) wird gemäß § 66 Abs 1 erster Satz TROG 2011 aufgelegt. Die Auflegungs-

frist beträgt vier Wochen. Personen, die in der Marktgemeinde St. Johann in Tirol ih-

ren Hauptwohnsitz haben, und Rechtsträgern, die in der Marktgemeinde St. Johann in 

Tirol eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, steht das Recht zu, bis spätes-

tens eine Woche nach dem Ablauf der Auflegungsfrist eine schriftliche Stellungnahme 

zum Entwurf abzugeben. 
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c) Gst. 980/4 bis 980/9 (Hannes Seiwald und Anton Lindner) 

 

Beschluss (19:0): 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für die Gst. 980/4, 980/5 und 980/6 sowie für Teile 

der 980/7, 980/8 und 980/9 des Dr. Erich Ortner vom 30. April 2015 („12/2015 Lind-

ner/Hirnsberger“) wird gemäß § 66 Abs 1 erster Satz TROG 2011 aufgelegt. Die Auf-

legungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 66 Abs 2 TROG 2011 erfolgt mit der Be-

schlussfassung über die Auflegung des Entwurfes nach § 66 Abs 1 erster Satz TROG 

2011 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des Bebauungsplans; dieser Be-

schluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stel-

lungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hiezu berechtigten Per-

son oder Stelle abgegeben wurde. 

 

2) Sportausschuss 

1) Freigabe der Jahressubventionen für Sportvereine (Akontozahlung) 

 

Mag. Leopold Hofinger berichtet. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Die nachstehenden Vereine erhalten eine Akontozahlung auf die Jahressubvention 2015. 

Die Höhe der Akontozahlung beträgt EUR 34.615,00 und teilt sich wie folgt auf: 

 

Name des Vereins Betrag in EUR 

SK St. Johann in Tirol 7.000,00 

Ski-Club St. Johann in Tirol 5.950,00 

Österreichischer Alpenverein, Sektion Wilder Kaiser 4.200,00 

Tischtennisverein (TTV) Raika St. Johann in Tirol 1.120,00 

TAE KWON-DO Verein St. Johann in Tirol 1.925,00 

Wassersportverein St. Johann in Tirol 2.450,00 

EHC St. Johanner Eisbären 1.750,00 

St. Johanner Sportschützen 1.190,00 

Österreichischer Turnerbund – Turnverein St. Johann in Tirol 1.260,00 

Radunion St. Johann in Tirol 1.050,00 

Badmintonclub Kitzbühel-St. Johann in Tirol 980,00 

FIT-GYM, Verein für Sport und Freizeit St. Johann in Tirol 840,00 
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Modellsportclub St. Johann in Tirol 280,00 

Volleyballclub St. Johann in Tirol 2.100,00 

Heeressportverein St. Johann in Tirol 560,00 

Karate-Union Shotokan Tirol 1.050,00 

Hobby-Tennis-Verein Panorama St. Johann in Tirol 910,00 

HHSt. 269-757 

 

3) Wasser- und Kanalausschuss 

1) Entscheidung über die Umsetzung eines Bauvorhabens (Abwasserbeseitigungsanlage, 

Bauabschnitt 10 „Winkl“) 

 

Alois Foidl berichtet über das geplante Abwasserprojekt „St. Johann in Tirol - Außenbe-

reiche Ost“ (Bauabschnitt 10) und hebt dabei die Tätigkeit und das Engagement der be-

troffenen Gemeindebediensteten anerkennend hervor. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Die bauliche Umsetzung des Abwasserprojekts „St. Johann in Tirol – Außenbereiche Ost“ 

(Bauabschnitt 10) wird dem Grunde nach befürwortet. 

 

Diesem Abwasserprojekt liegen nachstehende Parameter zugrunde: 

 

Projektgebiet: alle noch nicht abwassertechnisch erschlossenen Gebiete in den Ortstei-

len Winkl-Schattseite und Winkl-Sonnseite bis zur Gemeindegrenze nach Fieberbrunn 

(Bicheln, Alpbach, Fuchsham, Jodler, Mühlbach, Raidler, Moosen, Egg, Notheggen, 

Trattberg, Hechenleiten, Unterleiten) 

 

Projektumfang: Das Abwasserprojekt umfasst etwa 75 Hausanschlüsse, die Gesamt-

länge d er Kanäle beträgt ungefähr 7.400 m. Durch die geplante Maßnahme werden die 

Schmutzwässer von etwa 210 Einwohnern entsorgt. 

 

Kosten/Einnahmen/Förderungen: Die Gesamtinvestitionskosten betragen geschätzt 

ungefähr EUR 2.800.000,00 netto. Die Einnahmen aus den Kanalanschlussgebühren be-

laufen sich auf geschätzt ungefähr EUR 425.000,00 netto. Laut einer aktuellen mündli-

chen Auskunft vom Land Tirol sind voraussichtlich Förderungen bis zu 15 % der Ge-

samtinvestitionskosten möglich. 

 

Zeitplan: Der Planungsauftrag für dieses Abwasserprojekt soll im vierten Quartal 2015 

erteilt werden. Die Planungs- und Bewilligungsphase ist für das Jahr 2016 vorgesehen. 
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Die Ausführung soll, aufgeteilt auf einzelne Baulose, in den Jahren 2017 bis 2021 erfol-

gen. 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 

Flüchtlingselend. Christine Bernhofer berichtet vom Elend der Flüchtlinge, welches sie anläss-

lich einer Reise nach Griechenland erlebt und zutiefst erschüttert habe. 

 

Terminbekanntgabe. Der Bürgermeister weist auf mehrere Veranstaltungen hin und gibt die vo-

raussichtlichen Sitzungstermine des Gemeinderats bekannt: 2. Juni 2015, 7. Juli 2015 und  

8. September 2015. 

 

V. Entscheidung über die Erhebung einer Berufung 

 

Beschluss (19:0): 

 

Gemäß § 36 Abs 3 TGO 2001 wird die Öffentlichkeit für die Dauer der Beratung und Beschluss-

fassung über den Verhandlungsgegenstand V. Entscheidung über die Erhebung einer Berufung 

ausgeschlossen. 

 

Beschluss: 

 

Gegen das Urteil des Landesgerichts Innsbruck 8 Cg 114/13k vom 22. April 2015 wird Berufung 

erhoben. Die Prozessvollmacht für Dr. Bernhard Wörgötter bleibt aufrecht.  

 

Dieses Protokoll enthält drei Anlagen. 

 

St. Johann in Tirol, 12. Mai 2015 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

 

 

Der Schriftführer:     Gemeinderäte: 
























































